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GLIEDERUNGGLIEDERUNGGLIEDERUNGGLIEDERUNG    
 
Die Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Vermessungstechniker/-in gliedert sich in eine praktische und in eine 
theoretische Prüfung. 
 
Die praktische Prüfung umfasst die Gegenstände: 

a) Prüfarbeit, 
b) Fachgespräch. 

Die theoretische Prüfung umfasst die Gegenstände: 
a) Fachkunde, 
b) Fachrechnen, 
c) Fachzeichnen. 

 

TTTTHEORETISCHE PRÜFUNGHEORETISCHE PRÜFUNGHEORETISCHE PRÜFUNGHEORETISCHE PRÜFUNG    
    
Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der Prüfungskandidat das Erreichen des Lehrzieles der letzten Klasse 
der fachlichen Berufsschule für den Lehrberuf Vermessungstechniker/-in oder den erfolgreichen Abschluss 
einer die Lehrzeit ersetzenden berufsbildenden mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat. 
    
Die theoretische Prüfung hat schriftlich zu erfolgen. Sie kann für eine größere Anzahl von Prüflingen 
gemeinsam durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist. Die 
theoretische Prüfung kann auch in rechnergestützter Form erfolgen, wobei jedoch alle wesentlichen Schritte 
für die Prüfungskommission nachvollziehbar sein müssen. 
 
Die theoretische Prüfung ist grundsätzlich vor der praktischen Prüfung abzuhalten. 
 
Die Aufgaben haben nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlussprüfung und den Anforderungen 
der Berufspraxis zu entsprechen. Sie sind den Prüflingen anlässlich der Aufgabenstellung getrennt zu erläutern. 
 
Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind entsprechend zu kennzeichnen. 
 
FachkundeFachkundeFachkundeFachkunde 
 
Die Prüfung hat die stichwortartige Beantwortung von je zwei Prüfungsaufgaben aus sämtlichen 
nachstehenden Bereichen zu umfassen: 

1. Vermessungskunde und Gerätekunde, 
2. berufsbezogene Rechtsvorschriften und Normen, 
3. Grundzüge der elektronischen Datenverarbeitung. 

 
Die Prüfung kann auch in programmierter Form mit Fragebögen erfolgen. In diesem Fall sind aus jedem 
Bereich fünf Aufgaben zu stellen. 
 
Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung 
ist nach 80 Minuten zu beenden. 
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FachrechnenFachrechnenFachrechnenFachrechnen 
 
Die Prüfung hat je eine Aufgabe aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen: 

1. Standpunktberechnung (zwei- und dreidimensional), 
2. Polarpunktberechnung (zwei- und dreidimensional), 
3. Berechnen von Absteckdaten, 
4. Flächenberechnung, 
5. Höhenbestimmung, 
6. Profile und Schichtenlinien. 

 
Die Verwendung von Rechenbehelfen ist zulässig. 
 
Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 120 Minuten durchgeführt werden können. 
 
Die Prüfung ist nach 150 Minuten zu beenden. 
 
FachzeichnenFachzeichnenFachzeichnenFachzeichnen    
 
Die Prüfung hat die Erstellung eines Lageplans oder/und eines Höhenplans zu umfassen. 
 
Die Aufgabe ist so zu stellen, dass sie in der Regel in 150 Minuten durchgeführt werden kann. 
 
Die Prüfung ist nach 180 Minuten zu beenden. 
 
 

PRAKTISCHE PRÜFUNGPRAKTISCHE PRÜFUNGPRAKTISCHE PRÜFUNGPRAKTISCHE PRÜFUNG    
 
PrüfarbeitPrüfarbeitPrüfarbeitPrüfarbeit    
 
Die Prüfung hat eine Arbeitsprobe zu umfassen, wobei folgende Kenntnisse und Fertigkeiten nachzuweisen 
sind: 

1. Berechnen einer vermessungstechnischen Aufnahme, 
2. Ausarbeiten eines Plans am CAD-Arbeitsplatz mit Datensicherung. 

 
Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlussprüfung und die 
Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der Regel in fünf Stunden 
durchgeführt werden kann. 
 
Die Prüfarbeit ist nach sechs Stunden zu beenden. 
 
Für die Bewertung der Prüfarbeit sind folgende Kriterien maßgebend: 
 

1. Fachgerechte Ausführung, 
2. übersichtlicher Lösungsweg, 
3. fachgerechtes Verwenden der richtigen Geräte und Programme. 
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FachgesprächFachgesprächFachgesprächFachgespräch    
 
Das Fachgespräch ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen.  
 
Das Fachgespräch hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu entwickeln. Hiebei ist unter Verwendung 
von Fachausdrücken das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.  
 
Die Themenstellung hat dem Zweck der Lehrabschlussprüfung und den Anforderungen der Berufspraxis zu 
entsprechen. Hiebei sind Pläne, Skizzen, Zeichnungen und Geräte heranzuziehen. Fragen über einschlägige 
Sicherheitsvorschriften, Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sowie über einschlägige 
Umweltschutzmaßnahmen sind miteinzubeziehen. Die Prüfung ist in Form eines möglichst lebendigen 
Gesprächs (Gesprächsvorgabe durch Schilderungen von Situationen bzw. Problemen) zu führen. 
 
Das Fachgespräch soll für jeden Prüfling zumindest 15 Minuten dauern. Es ist nach  
20 Minuten zu beenden. Eine Verlängerung um zehn Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der 
Prüfungskommission ansonsten eine zweifelsfreie Bewertung der Leistung des Prüflings nicht möglich ist. 
 
WiederholungsprüfungWiederholungsprüfungWiederholungsprüfungWiederholungsprüfung    
 
Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden.  
 
Wenn bis zu drei Gegenstände mit „Nicht genügend“ bewertet wurden, ist die Wiederholungsprüfung auf die 
mit „Nicht genügend“ bewerteten Gegenstände zu beschränken. Die Prüfungskommission hat in diesem Fall 
unter Berücksichtigung der festgestellten Mängel an Fertigkeiten und Kenntnissen festzusetzen, wann 
innerhalb des Zeitraumes von drei bis sechs Monaten nach der nichtbestandenen Lehrabschlussprüfung 
frühestens die Wiederholungsprüfung abgelegt werden kann.  
 
Wenn mehr als drei Gegenstände mit „Nicht genügend“ bewertet wurden, ist die gesamte Prüfung zu 
wiederholen. In diesem Fall kann die Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate nach der nicht 
bestandenen Lehrabschlussprüfung abgelegt werden.  

 
 


